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Module  E B 9 VO Second Language Acquisition, SoSe 2019 (3 ECTS-points) 
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Implications for the classroom 
 

Lehrplan AHS-Unterstufe 

Allgemein 

 
Unterrichtsplanung der Lehrerinnen und Lehrer 

Die Unterrichtsplanung umfasst die zeitliche Verteilung sowie die Gewichtung der Ziele und 

Inhalte. Sie bezieht sich auch auf die Methoden, die zur Bearbeitung der Inhalte und zur Erreichung 

der Ziele angewendet werden sowie auf die Lehrmittel und Medien, die eingesetzt werden. Die 

Planung erfolgt in mehreren Schritten, als Jahresplanung sowie als ergänzende mittel- und kurzfristige 

Planung während des Schuljahres. 

 

Lebende Fremdsprache 

 

Ziel des Fremdsprachunterrichts ist die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz in den Fertigkeitsbereichen 

Hören, Lesen, An Gesprächen teilnehmen, Zusammenhängend Sprechen und Schreiben. 

Der Fremdsprachenunterricht hat darüber hinaus die Aufgabe, fachliche Grundlagen, Lernstrategien und Lerntechniken 

für den weiteren selbstständigen Spracherwerb, insbesondere im Hinblick auf lebensbegleitendes und autonomes 

Lernen, zu vermitteln und zu trainieren. 

 

Didaktische Grundsätze 

Als übergeordnetes Lernziel in allen Fertigkeitsbereichen ist stets die Fähigkeit zur erfolgreichen Kommunikation – 

die nicht mit fehlerfreier Kommunikation zu verwechseln ist – anzustreben. Somit sind die jeweiligen kommuni-

kativen Anliegen beim Üben von Teilfertigkeiten in den Vordergrund zu stellen. 

Kontextualisierung von Wortschatz und Grammatik  

 Der Vermittlung von Wortschatz und Grammatik in vielfältig kontextualisierter und vernetzter Form ist größtes 

Gewicht beizumessen, zB ist Vokabular, wo immer möglich, in Kollokationen, Redewendungen und Phrasen mit 

impliziter Grammatik einzubetten. Der funktionale Aspekt der Grammatik hat Vorrang gegenüber dem formalen 

Aspekt. Generell sind die situative Einführung und ein induktives Erschließen grammatischer Sachverhalte aus 

kommunikativen Zusammenhängen und Textbeispielen anzustreben. Grammatische Teilsysteme dürfen sich kei-

neswegs verselbstständigen und wegen ihrer leichteren Überprüfbarkeit indirekt zum eigentlichen Lernziel des 

Fremdsprachenunterrichts werden. Wo es sinnvoll ist, sind grammatische Strukturen besser ohne Regelformu-

lierung als lexikalische Einheiten zu vermitteln. 

Annäherung an die Zielsprache unter Berücksichtigung der Lernersprache  

 Die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, neue sprachliche Strukturen in den Bereichen Lexik und Grammatik 

anzuwenden und dabei Verstöße gegen zielsprachliche Normen zu riskieren, ist im Sinne des übergeordneten 

Zieles der kommunikativen Kompetenz von zentraler Bedeutung und bei der Evaluation der Schülerleistungen dem-

entsprechend einzubeziehen. Im Fremdsprachenunterricht ist weiters auf allen Lernstufen zu berücksichtigen, dass 

sich Schülerinnen und Schüler der Zielsprache über lernersprachliche Zwischenschritte annähern und dass Feh-

ler ein selbstverständliches Merkmal des Sprachenlernens sind. Dies ist in Übungsphasen und bei der Fehlerkorrek-

tur zu berücksichtigen. Dennoch ist insgesamt und in sinnvollem Maße eine möglichst hohe Qualität und zielsprach-

liche Richtigkeit der fremdsprachlichen Äußerungen anzustreben; lernersprachliche Abweichungen von der Ziel-

sprache sind dabei stets niveaubezogen und aufgabenspezifisch zu behandeln. 

Differenzierung der Arbeitsformen  

 Unterschiedliche Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern (Lerntypen, Lerntempo, Neigungen und In-

teressen, soziale Fertigkeiten, Stärken und Schwächen) sowie unterschiedliche Stundendotationen müssen durch 

verschiedene methodische Zugänge, Umfang und Komplexität der Aufgabenstellung bzw. durch entsprechend 

individualisierte Formen der Arbeitsaufträge und der fachlichen Förderung Berücksichtigung finden. Hierbei sind 

vielfältige Arbeitsformen wie zB offenes Lernen, eigenverantwortliches Lernen, Portfolios, Lerntagebücher, Kurz-

präsentationen einzusetzen. 

Einbeziehung des individuellen Lernfortschritts  

 Bei der Einschätzung und Bewertung von Schülerleistungen sind der individuelle Lernfortschritt und das Bemü-

hen um die Optimierung von Arbeitsergebnissen mit zu beachten. Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit sind nur 

eines der Bewertungskriterien und sind für die Gesamtleistung nicht alleine ausschlaggebend. Weitere Güte-

kriterien wie Verständlichkeit der Äußerungen, soziolinguistisch und pragmatisch angemessene Situationsbewäl-

tigung sowie Differenziertheit der verwendeten sprachlichen Mittel sind mit von Bedeutung. 
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Vorrang der Zielsprache  

 Im Unterricht ist so viel Fremdsprache wie möglich zu verwenden. Die Techniken der Übertragung und Überset-

zung sind lediglich punktuell als Verständnis- und Lernhilfe einzusetzen; als spezielle Lern- und Lehrziele bleiben 

sie dem Fremdsprachenunterricht der Oberstufe vorbehalten. 

Reflektierender Sprachenvergleich  

 Ein bewusster und reflektierter Umgang mit Sprache (auch im Vergleich mit der Unterrichts- bzw. Mutterspra-

che) ist zu fördern. Komparative und kontrastive Methoden sind vor allem dort angebracht, wo sie zu einem ver-

besserten sprachlichen Bewusstsein der Fremdsprache gegenüber führen und den Lernerfolg wesentlich verstär-

ken. 

Einbettung von Landes- und Kulturkunde  

 Landes- und kulturkundliche Informationen sind mit den Themen und kommunikativen Situationen des Fremdspra-

chenunterrichts zu verbinden, handlungsorientiert zu vermitteln und bewusstseinsbildend zu nutzen.  

Förderung authentischer Begegnungen  

 Direkte persönliche Begegnungen (z.B. Einsatz von „native speakers” und anderen Personen, mit denen die Kom-

munikation in der Zielsprache erfolgt, Schüleraustausch, Intensivsprachwochen) sowie die Nutzung von audiovisu-

ellen Medien und neuen Technologien wie E-Mail und Internet sind im Sinne möglichst großer Authentizität zu 

empfehlen. 

 

Schulunterrichtsgesetz, Fassung vom 05.06.2019 

Unterrichtsmittel 

§ 14. (1) Unterrichtsmittel sind Hilfsmittel, die der Unterstützung oder der Bewältigung von Teilaufgaben des Unterrichtes und 

zur Sicherung des Unterrichtsertrages dienen. 

(2) Unterrichtsmittel müssen nach Inhalt und Form dem Lehrplan der betreffenden Schulstufe sowie der Kompetenzor-

ientierung der Schulart (Bildungsstandards, abschließende Prüfung) entsprechen. Sie haben nach Material, Darstellung 

und sonstiger Ausstattung zweckmäßig und für die Schüler der betreffenden Schulstufe geeignet zu sein. 

 

Unterrichtsarbeit und Schülerbeurteilung 

§ 17. (1) Der Lehrer hat in eigenständiger und verantwortlicher Unterrichts- und Erziehungsarbeit die Aufgabe der öster-

reichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu erfüllen. In diesem Sinne und entsprechend dem Lehr-

plan der betreffenden Schulart hat er unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler und der äußeren Gege-

benheiten den Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes dem Stand der Wissenschaft entsprechend zu vermitteln, 

eine gemeinsame Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände anzustreben, den Unterricht anschaulich und ge-

genwartsbezogen zu gestalten, die Schüler zur Selbsttätigkeit und zur Mitarbeit in der Gemeinschaft anzuleiten, 

jeden Schüler nach Möglichkeit zu den seinen Anlagen entsprechenden besten Leistungen zu führen, durch 

geeignete Methoden und durch zweckmäßigen Einsatz von Unterrichtsmitteln den Ertrag des Unterrichtes als 

Grundlage weiterer Bildung zu sichern und durch entsprechende Übungen zu festigen. Darüber hinaus sind unter 

Bedachtnahme auf die lehrplanmäßigen Anforderungen an die Unterrichtsgestaltung sowie auf die konkrete 

Lernsituation der Schüler in angemessenem Ausmaß angeleitete Bewegungselemente in den Unterricht und an 

ganztägigen Schulformen auch in die Lernzeiten zu integrieren. 

 

Leistungsbeurteilung 

§ 18. (1) Die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den einzelnen Unterrichtsgegenständen ab der 4. Schulstufe hat der 

Lehrer durch Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht sowie durch besondere in die Unterrichtsarbeit 

eingeordnete mündliche, schriftliche und praktische oder nach anderen Arbeitsformen ausgerichtete Leistungs-

feststellungen zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die Forderungen des Lehrplanes unter Bedacht-

nahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichtes. 

 

Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe 

§ 20. (1) Der Beurteilung der Leistungen eines Schülers in einem Unterrichtsgegenstand auf einer ganzen Schulstufe hat der 

Lehrer alle in dem betreffenden Unterrichtsjahr erbrachten Leistungen (§ 18) zugrunde zu legen, wobei dem zuletzt 

erreichten Leistungsstand das größere Gewicht zuzumessen ist. Dabei sind die fachliche Eigenart des Unterrichts-

gegenstandes und der Aufbau des Lehrstoffes zu berücksichtigen. 

 

Beurteilung des Verhaltens in der Schule 

§ 21. (1) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen Schularten und der Altersstufe 

der Schüler zu bestimmen, in welchen Schularten und Schulstufen das Verhalten des Schülers in der Schule zu beur-

teilen ist. 

(2) Für die Beurteilung des Verhaltens des Schülers in der Schule sind folgende Beurteilungsstufen (Noten) zu verwen-

den: Sehr zufriedenstellend, Zufriedenstellend, Wenig zufriedenstellend, Nicht zufriedenstellend. 


